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Die Erschließung des Baugebiets „Trauberg II“ beginntDie Erschließung des Baugebiets „Trauberg II“ beginnt
Die Erschließung des Baugebiets „Trauberg II“ in Unterstall hat begonnen. Durch die Maß-
nahme werden 10 neue Bauplätze sowie die nötige Infrastruktur für das Feuerwehr- und 
Gemeinschaftshaus Unterstall geschaffen.

Mit den Erschließungsarbeiten wurde die Fa. Ignaz Schmid, Burgheim, beauftragt. Im Zuge 
der Maßnahme wird die Bergheimer Straße für kurze Zeit in den Pfingstferien gesperrt.
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SERVICEBLOCK

Bitte nutzen Sie weiterhin digitale Kommunikationswege, wie 
Telefon, E-Mail oder den Onlineauftritt „Mit der Maus ins Rat-
haus“.
Falls Sie Erledigungen in der Verwaltungsgemeinschaft Neu-
burg a.d. Donau außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu 
tätigen haben, können
Sie  auf Anfrage beim jeweiligen Sachgebiet einen individuel-
len Termin vereinbaren.

Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a.d. Donau
Tilly-Park 1 a, 
86633 Neuburg a.d. Donau
Zentrale: 08431/6719-0
E-Mail: verwaltung@vg-neuburg.de

• Ansprechpartner der Verwaltung
Bürgerbüro/Amt für öffentliche Sicherheit und 
Ordnung/Steueramt
Herr Schweizer, Zimmer 1 ........................... 08431/6719-10
schweizer@vg-neuburg.de
Frau Nalepa, Zimmer 1 ................................ 08431/6719-20,
nalepa@vg-neuburg.de

Gemeinschaftsvorsitzender/Bürgermeister
1. Bgm. Bergheim, Herr Gensberger,
Zimmer 2 .................................................... 0160/97919258
buergermeister@gemeinde-bergheim.de
1. Bgm.in Rohrenfels, Frau Manuela Heckl,
Zimmer 5 ...................................................... 0171/6411357
buergermeister@rohrenfels.de

Geschäftsleitung
Herr Gößl, Zimmer 3 .................................... 08431/6719-11
goessl@vg-neuburg.de

Bauamt/Niederschlagswasser/Beiträge
Frau Rottmeir, Zimmer 7 (Mo-Mi) ................ 08431/6719-18
rottmeir@vg-neuburg.de

Kämmerei/Beiträge
Frau Graf, Zimmer 8 .................................... 08431/6719-12
graf@vg-neuburg.de

Kassenverwaltung/Buchhaltung/Personal
Frau Wolf, Zimmer 8 .................................... 08431/6719-17
wolf@vg-neuburg.de

Kindergarten/Kassenverwaltung
Frau Speth, Zimmer 9 .................................. 08431/6719-14
speth@vg-neuburg.de

Kommunale Einrichtungen/Friedhof/Bauhof
Frau Wenger, Zimmer 9 (Mi-Fr) ................... 08431/6719-13
wenger@vg-neuburg.de

Archiv/Mitteilungsblatt
Frau Scheller, Zimmer 2 .............................. 08431/6719-15
scheller@vg-neuburg.de

Kommunale Verkehrsüberwachung
Zimmer 10, nur Di 9.30-11.00 Uhr ............... 08431/6719-16
verkehr@vg-neuburg.de

Viele Behördengänge können Sie auch online erledigen 
unter www.vg.neuburg.de, Mit der Maus ins Rathaus

• Wissenswertes über die Gemeinde Bergheim:
1. Bürgermeister
Tobias Gensberger ............................... Tel. 0160/97919258

Gemeindezentrum Bergheim
Schulstraße 9, 86673 BergheimTel 08431/8386, 
Fax 08431/618996
E-Mail: buergermeister@gemeinde-bergheim.de

Sprechstunden des 1. Bürgermeisters:
Nur auf Voranmeldung, Tel. 0160/97919258

2. Bürgermeisterin Claudia Heinzmann .. Tel. 01573/5209520
3. Bürgermeister Thomas Bauer .............. Tel. 08431/2219

• Öffentliche Einrichtungen
Grundschule Bergheim: ....................... Tel. 08431/430614,
Bergheimer Weg 1, 86673 Unterstall .........Fax 08431/44332
E-Mail: verwaltung@gs-bergheim.de

Kindergarten:
Kindergarten St. Mauritius, Schulstraße 9 1/2
Tel. 08431/48455 – E-Mail: kiga@gemeinde-bergheim.de
Kindergartenreferentin: Steffi Sauerlacher
Tel. 08431 6471457  – steffi_sauerlacher@web.de
Gemeindebücherei Bergheim ............... Tel. 08431/618995
Öffnungszeiten:
Sonntag: 11:00 - 12:00 Uhr .......Mittwoch: 18:00 - 19:00 Uhr

Bauhof ...........................................................0170/9029542

Wichtige Rufnummern
Polizei ..............................................................................110
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt ................................112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst ...................................116 117
Giftnotruf München ...............................................089-19240
E.ON Bayern Störungsmeldung ...............09 41-28 00 33 66
Ingolstädter Kommunalbetriebe .................... 0841-305-3333
Heimberggruppe ...................................................08434-484
DSLmobil ...................................................... 09090-99798-0
Futhuk Kinder- und Jugendhilfe ......................08251-870278
Pflege Stützpunkt ...........................................08431-580366
Landkreisbetriebe Müllentsorgung ................... 08431-612-0
Landratsamt ........................................................ 08431-57-0

Öffnungszeiten der Verwaltung
Montag – Freitag ..................................... 08.00  -  12.00 Uhr
Mittwochs zusätzlich .............................. 14.00  -  18.00 Uhr
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Abfuhrtermine für Restmülltonnen
Bio (wöchentlich):
30.05./05.06./12.06./19.06./26.06.2023

RMT (14-tägig):
05.06./19.06.2023

RMT (vierwöchig):
19.06.2023
Die Müllgefäße müssen ab 7 Uhr gut sichtbar mit geschlos-
senem Deckel am Straßenrand zur Leerung bereitstehen.

Wertstoffhof
Bergheim - Fährenweg
Öffnungszeiten:
Jeden Samstag 09.00 - 12.00 Uhr

Bauschutt
Freimenge nur für private Haushalte bis max. 50 Liter

Baum- und Strauchschnitt
Annahme von sortenreinem Baum- und Strauchschnitt von 
Privathaushalten bis max. 3 Kubikmeter kostenlos.

Übrige Gartenabfälle
Freimenge nur für private Haushalte 1 Kubikmeter.

Sperrmüll und Elektronikschrott
Kostenlose Abgabe in haushaltsüblichen Mengen.

Abfuhrtermin Gelbe Tonne
Da die Termine für die Abfuhr der „Gelben Tonne“ von 
Straße zu Straße unterschiedlich sind, können wir leider 
keine detaillierten Angaben machen.
Für Fragen zur Bereitstellung, Auslieferung und Leerung 
der „Gelben Tonnen“ hat die Firma Hofmann eine gebüh-
renfreie Service-Hotline unter 0800/1004337 eingerichtet. 
Anrufer werden gebeten, die Postleitzahl ihres Wohnortes 
bereitzuhalten. Alle Informationen finden Sie auch auf der 
Internetseite „www.landkreisbetriebe.de“.
Sofern kein Internetzugang vorhanden ist, helfen Ihnen 
die Landkreisbetriebe unter der Tel.-Nr. 08431/612-0 
gerne weiter. Einen ausführlichen Tourenplan finden Sie 
unter www.landkreisbetriebe.de.

Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich am 
26.06.2023 statt.
Den Sitzungsort bitte an den gemeindlichen Tafeln einsehen!

SERVICEBLOCK
Apotheken-Notdienst
01.06. Donau-Apotheke, ND, Neuhofstr. 243
02.06. easy-Apotheke, ND, Am Südpark 7
03.06. Elisen-Apotheke, ND, Ingolstädter Str. 17
04.06. Elisen-Apotheke Nassenfels, Im Straßfeld 4
05.06. Donaumoos-Apotheke, Karlshuld,

Ingolstädter Str. 12
06.06. Birken-Apotheke, Karlshuld
07.06. Marien-Apotheke, ND, Schmidstr. 132
08.06. Ostend-Apotheke, ND, Sudetenlandstr. 47
09.06. Schwalbanger-Apotheke, ND, Am Schwalbanger 1
10.06. St.-Josef-Apotheke, ND, Fr.HoffmannStr. 41
11.06. Apotheke am Schrannenplatz, ND
12.06. Barmh.Brüder-Apotheke, ND, Bahnhofstr. 107
13.06. Donau-Apotheke, ND, Neuhofstr. 243
14.06. easy-Apotheke, ND, Am Südpark 7
15.06. Elisen-Apotheke, ND, Ingolstädter Str. 17
16.06. Elisen-Apotheke Nassenfels, Im Straßfeld 4???
17.06. Donaumoos-Apotheke, Karlshuld,

Ingolstädter Str. 125.05.
18.06. Birken-Apotheke, Karlshuld
19.06. Marien-Apotheke, ND, Schmidstr. 132
20.06. Ostend-Apotheke, ND, Sudetenlandstr. 47
21.06. Schwalbanger-Apotheke, ND, Am Schwalbanger 1
22.06. St.-Josef-Apotheke, ND, Fr.HoffmannStr. 41
23.06. Apotheke am Schrannenplatz, ND
24.06. Barmh.Brüder-Apotheke, ND, Bahnhofstr. 107
25.06. Donau-Apotheke, ND, Neuhofstr. 243
26.06. easy-Apotheke, ND, Am Südpark 7
27.06. Elisen-Apotheke, ND, Ingolstädter Str. 17
28.06. Elisen-Apotheke Nassenfels, Im Straßfeld 4
29.06. Donaumoos-Apotheke, Karlshuld,

Ingolstädter Str. 12
30.06. Birken-Apotheke, Karlshuld

Energiesprechstunde
Die nächsten Energiesprechtage finden am 
15.06.2023 im Landratsamt Neuburg-Schro-
benhausen und am 29.06.2023 in Schroben-
hausen, VHS-Gebäude, Lenbachstr. 22, statt.

Terminvereinbarungen unter Tel. 08431/644048 
oder unter info@e-e-e.eu anmelden.
Änderungen vorbehalten! Bitte achten Sie 

auch auf die Tagespresse!
Bitte mitbringen: Gebäudepläne, Energieverbrauch (Strom/Hei-
zung), Kaminkehrerprotokoll, evtl. Fotos.
Die kostenlosen Beratungen finden jeweils Donnerstags zwi-
schen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr statt und dauern 45 Minuten. 
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Falls eine per-
sönliche Beratung nicht möglich ist, finden die Sprechstunden in 
Ausnahmefällen telefonisch statt.

Abgabeschluss
für die nächste Ausgabe

Montag, 26.06.2023, 12.00 Uhr
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Sanierungsmaßnahme Wasserzweckverband 
zur Wasserversorgung der Heimberggruppe

Dass der Anschluss des neuen 
Treidelheimer Baugebiets „Berg-
feld“ und die Sanierungsarbeiten 
am alten Schiebekreuz die Trink-
wasserversorgung am Mittwoch, 
10. Mai 2023, deutlich mehr be-
einträchtigt haben als erwartet, 
tut mir aufrichtig leid. Dafür, be-
ziehungsweise für die nicht aus-
reichende Ankündigung, möchte 
ich mich, als Vorsitzender des 
Zweckverbands Heimberggrup-
pe, bei allen Betroffenen ent-
schuldigen.

Tobias Gensberger 
Foto: Verwaltung

 Fotos: Schmitt Ralf

Das Ausmaß war allerdings so nicht vorhersehbar, da es bislang 
noch nie vergleichbare Arbeiten an unserem Trinkwassernetz 
gegeben hatte und mir die ausführenden Firmen daher auch 
keine präzise Auskunft geben konnten. Ich bin deshalb nur von 
einem gelegentlichen Druckabfall ausgegangen, den wir über 
die Tageszeitung, unsere Homepage und die Gemeinde-App 
angekündigt haben.
Hintergrund ist, dass unser Netz weitverzweigt ist und aufgrund 
der Arbeiten langsam leerlief – jedoch mit bedeutenden Unter-
schieden zwischen den einzelnen Ortschaften. So hatten die 
Bertoldsheimer relativ lange Wasser zur Verfügung, wenn auch 
mit weniger Druck. Hier wurde es erst am Nachmittag knapp. 
In Treidelheim und Rennershofen gab es allerdings schon sehr 
früh und dann langanhaltend über rund acht Stunden kein Was-
ser. Das ist eine Zumutung, den verständlichen Ärger dieser 
Bürger kann ich daher sehr gut nachvollziehen.
Die Maßnahmen am Trinkwassernetz waren jedoch dringend 
erforderlich, da kann ich nur im Nachhinein um Verständnis bit-
ten. Das Problem an sich war nicht vermeidbar, allerdings hät-

Behördensprechtag mit dem  
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege
Nächster Termin: 20.06.2023
Falls aktuelle Fragen auftauchen bzw. eine Ortsbesichtigung 
gewünscht wird, teilen Sie dies bitte dem Landratsamt, Frau 
Nieser (Tel. 08431/57-257) rechtzeitig, jedoch spätestens zwei 
Wochen vor dem Sprechtag-Termin, mit.
Wir bitten um Beachtung, dass der Termin immer unter Vorbe-
halt der aktuellen Lage stattfindet!

Sprechtage der Deutschen 
Rentenversicherung
Aktuell finden keine Beratungen vor Ort statt. Bitte nutzen 
Sie unser kostenloses Servicetelefon: 0800-1000-48015 oder 
die Online-Dienste auf unserer Internetseite.
Sobald wir weitere Informationen haben, wann genau und in 
welcher Form wir die Rentensprechtage wieder anbieten kön-
nen, wird dies sofort bekanntgegeben. Bis auf Weiteres ist aber 
nicht mit einer Wiederaufnahme zu rechnen. Sollten Sie Fragen 
dazu haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per Mail. 
Außerdem bieten wir nun auch telefonische Antragsaufnahmen 
an. Dazu vereinbart der Kunde am kostenlosen Service-Telefon 
mit uns einen Rückruftermin. Zusätzlich steht unseren Kunden 
die Möglichkeit einer Videoberatung zur Verfügung.
Termine für eine Videoberatung kann jeder Kunden selbst 
zeitnah direkt über die Internetseite der DRV Bayern Süd   
www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de buchen.

Nachruf
Die Gemeinde Bergheim trauert um Herrn

Martin Ledl,
der im Alter von 84 Jahren am 09. Mai 2023 verstorben ist.
Herr Martin Ledl war von 1972 bis 1996 Mitglied des 
Gemeinderates Bergheim.
Als Gemeinderat hat Herr Ledl stets verantwortungsbe-
wusst, zuverlässig und geradlinig die kommunale Verant-
wortung für seine Heimatgemeinde mitgetragen.
Mit unserer Trauer und unserem ehrenden Gedenken ver-
bindet sich unser aufrichtiger Dank für sein verdienstvolles 
Wirken für die Gemeinde.
Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren. Seiner Frau und Familie sprechen wir 
unser tiefstes Mitgefühl aus.

Gemeinde Bergheim

Tobias Gensberger
1. Bürgermeister

Hurra, die neue Version der  
Bergheim-Heimat-Info App ist online!
Um erneut Push-Nachrichten von uns zu erhalten, aktivie-
ren Sie bitte die Glocke auf der Startseite.
Jetzt App updaten oder downloaden:
https://onelink.to/heimatinfoapp
Zahlreiche Neuerungen warten auf Sie:
• verbesserte Ladezeiten und einfachere Navigation
• Beiträge ab sofort mit Freunden teilen
• Veranstaltungen im eigenen Kalender speichern und nichts 

mehr verpassen
• u.v.m.
Teilen und Weitersagen ist erwünscht!
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Mehr Durchblick im Behördendschungel
Mit der landesweiten Einführung der Bayern-App ist es jetzt 
einfach wie nie, für alle Verwaltungsleistungen die notwendigen 
Infos und Ansprechpartner zu finden. Auch die sichere Kommu-
nikation mit Ihrer Behörde muss nun nicht mehr per Post oder 
Fax erfolgen. Lassen Sie sich von den Vorteilen überzeugen und 
laden Sie sich dafür die Bayern-App noch heute im App Store 
oder bei Google Play runter.

https://apps.apple.com/de/app/bayernapp-verwaltung-mobil/
id1519799557
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.baystmd.
bayernapp&pli=1
Für die sichere Kommunikation mit der jeweiligen Behörde, 
etwa um Anträge hochzuladen, benötigen Sie eine Bayern-ID. 
Dies erspart Ihnen in vielen Fällen den Gang zur Behörde. Mit 
der Bayern-ID können Sie Verwaltungsdienstleistungen nämlich 
direkt online beantragen. Melden Sie sich am besten gleich an:
https://bayernid.freistaat.bayern/de/bayern/freistaat/registra-
tion/1
Eine Videoanleitung, wie die Einrichtung der Bayern-ID funktio-
niert, finden Sie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=-akV7RgW4hk
Sebastian Glener
Vorstand

iKommZ Mittlere Donau gKU

Marktplatz 13, 86666 Burgheim
Mobil: 0178 6518263
E-Mail: sebastian.glener@ikommz.de

Bauanträge
Um Ihre Bauanträge zügig bearbeiten zu können, achten Sie 
bitte darauf, dass folgende Unterlagen bei der Einreichung voll-
ständig und in 3-facher Ausfertigung vorhanden sind:
- Bauantrag (neue Formulare Stand Febr. 2021) vollständig 

unterschrieben
- Baubeschreibung mit Unterschrift und Angabe der GFZ-, 

GRZ- Berechnung
- Bautätigkeitsstatistik
- Lageplan Maßstab 1:1000 im Innenbereich, 1:5000 im 

Außenbereich (Amtl. beglaubigtes Original für Erstschrift, je 
eine Kopie in Zweit- und Drittschrift), Datum der Ausstellung 
nicht älter als 6 Monate, Unterschriften auf dem Lageplan 
von Bauherrn, Planfertiger und angrenzenden Nachbarn

- Bauzeichnungen mit Unterschriften auf dem Lageplan von 
Bauherrn, Planfertiger und angrenzenden Nachbarn mit 
Flurnummer

- Angaben zur Grundstücksentwässerung und Wasserversor-
gung (Außenbereich) bei Vorhaben, die nicht an das öffentli-
che Kanalnetz angeschlossen sind.

Wichtig: Die Bauanträge müssen spätestens eine Woche vor 
der nächsten Gemeinderatssitzung eingereicht werden, um 
eine genaue Prüfung des Antrages zu gewährleisten. Wenn 
Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne: Frau Rottmeir, Tel. 
08431/671918.

Hausnummern müssen erkennbar sein
Das Auffinden von Hausnummern bereitet den Feuerwehren, 
aber auch den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdiensten 
immer wieder Probleme und führt zu einer Verzögerung bei der 
Hilfeleistung. In jedem Fall kann das verzögerte Auffinden einer 
Einsatzstelle auf Grund einer nicht deutlich angebrachten Haus-
nummerierung Leben kosten oder hohen Sachschaden nach 
sich ziehen. 

ten wir rückblickend gesehen intensiver informieren können. Ich 
habe daraus gelernt. Sollten wieder ähnlich umfassende Arbei-
ten an der Trinkwasserversorgung notwendig werden, werde ich 
versuchen, mehr Bürger zu erreichen als es offenbar über die 
Tageszeitung möglich ist. Wurfsendungen in jeden einzelnen 
Haushalt, wie Beschwerdeführer vorschlugen, werden allerdings 
nicht möglich sein. Wir haben nur drei Mitarbeiter im Zweckver-
band, die kann ich nicht tagelang durch die Dörfer schicken, um 
jeden Haushalt persönlich zu erreichen. Rund 2500 Haushalte 
per Post zu informieren, ist angesichts angespannter Kassen-
lage ebenfalls nicht machbar. Als Bürgermeister von Bergheim 
kann ich in Attenfeld und Unterstall die Freiwillige Feuerwehr 
einsetzen, um die Bürger über Megaphon zu informieren und 
werde an meine Bürgermeisterkollegen appellieren, dies in 
ihrem Zuständigkeitsbereich ebenfalls zu tun. Den Bürgern der 
IKommZ-Gemeinden rate ich, sich ihre Gemeinde-App aufs 
Smartphone zu laden. Natürlich können auch Baringer die App 
von Rennertshofen oder Bergheim nutzen. Dort finden Sie jede 
Menge wertvolle Informationen, von Veranstaltungshinweisen 
bis zu Hinweisen der Kommunen und des Zweckverbandes. 
Push-Nachrichten lassen sich für jeden Verein individuell ein-
stellen und natürlich auch für die Heimberggruppe. Wir verschi-
cken äußerst selten Meldungen, daher kann jeder davon ausge-
hen, dass eine Nachricht vom Zweckverband dringlich ist und 
gelesen werden sollte. Ansonsten setze ich auf die Zivilgesell-
schaft und hoffe, dass es in Zukunft wieder besser funktioniert, 
dass Nachbarn wichtige Informationen miteinander teilen.
In diesem Sinne bitte ich nochmals um Entschuldigung und ver-
bleibe

Ihr Tobias Gensberger
Verbandsvorsitzender
Wasserzweckverband zur Wasserversorgung
der Heimberggruppe
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Die Fertigstellung eines Dachgeschossausbaus ist der 
Gemeinde Bergheim unverzüglich mitzuteilen, auch wenn die 
Fertigstellung schon längere Zeit zurückliegt. Ein zusätzlicher 
Beitrag entsteht auch im Falle einer Nutzungsänderung eines 
bisher beitragsfreien Gebäudes (z. B. Scheune, Lagerhalle, 
etc.) oder Gebäudeteils, soweit infolge der Nutzungsänderung 
die Voraussetzungen der Beitragsfreiheit entfallen (z. B. Einbau 
eines Aufenthaltsraumes in eine Scheune oder Umbau einer 
Scheune zu einem Wohnhaus, o. ä.). Auch ein nachträglicher 
Anbau eines Wintergartens oder eine geschlossene Veranda 
lösen einen zusätzlichen Beitrag aus.
Ein entsprechendes Formular dazu finden Sie auf der gemeind-
lichen Internetseite unter „Mit der Maus ins Rathaus“ -> Formu-
lare -> Erklärung zum Ausbau eines Dachgeschosses.

Aufnahme von Rentenanträgen
Rentenanträge werden von den Versichertenberatern aufge-
nommen. Für die Gemeinde stehen folgende Berater zur Verfü-
gung:
Frau Anita Fröde, Deutsche Rentenversicherung Bund
Tel.: 08431/38708
Herr Bernhard Peterke, Deutsche Rentenversicherung Bayern 
Süd
Tel.: 08252/89283, Mobil: 0171/7724020
e-mail: BernhardPeterke@aol.com
Herr Christian Heckmann, Deutsche Rentenversicherung Bay-
ern Süd
Tel.: 08433/928462
Fax: 08433/928462
E-Mail: christianheckmann@web.de
Die Versichertenberater stehen im Landkreis Neuburg Schro-
benhausen kostenlos für eine persönliche Beratung zur Ver-
fügung. Bitte vereinbaren Sie die Beratungstermine mit den 
Versichertenberatern telefonisch, dazu halten Sie bitte die Versi-
cherungsnummer bereit.

Achtung Bankabbucher!
Wir bitten alle Zahlungspflichtigen, die eine Einzugsermäch-
tigung erteilt haben, uns eventuelle Änderungen der Bankver-
bindung oder Kontonummer rechtzeitig, d.h. mindestens drei 
Wochen vor der Fälligkeit, mitzuteilen. Für Rücklastschriften 
berechnen die Banken in der Regel Gebühren.
Wir bitten um Beachtung, da wir die anfallenden Gebühren an 
Sie weiterberechnen müssen. Ebenso wird eine Verwaltungs-
gebühr laut § 3 der Kostensatzung der Gemeinde Bergheim in 
Höhe von 3,50 € erhoben.

Defekte Straßenlampen melden
Wenn Sie in der Gemeinde Bergheim mit Ortsteilen eine defekte 
Straßenlampe bemerken, dann melden Sie bitte diese, unter 
Angabe der Brennstellennummer! unverzüglich der Verwal-
tungsgemeinschaft Neuburg (08431-671913), damit wir es an 
E.ON weitermelden können. Die Brennstellennummer ist durch 
einen Aufkleber auf der Straßenlampe ersichtlich.

Grundsteuer - Verkauf während des Jahres
Wer sein Grundstück im Laufe des Jahres verkauft, zahlt trotz-
dem die Grundsteuer für das ganze Jahr.
Die Veräußerung wirkt sich erst zum 1. Januar des nächsten 
Jahres steuerlich aus. Eine davon abweichende Vereinbarung 
im Kaufvertrag hat nur privatrechtliche Bedeutung für die Ver-
rechnung der Grundsteuer zwischen dem bisherigen und dem 
neuen Eigentümer. Sie berührt die Zahlungspflicht des bis-
herigen Grundstückseigentümers (Verkauf) gegenüber der 
Gemeinde nicht.
Solange keine Umschreibung durch das Finanzamt erfolgt, 
bleibt der bisherige Eigentümer auch Zahlungspflichtiger.
Eine Bearbeitung durch das Finanzamt dauert im Regelfall meh-
rere Monate nach der Beurkundung.

Deshalb sollte es im Interesse aller sein, dass die Einsatzkräfte 
die Hausnummernschilder von der öffentlichen Verkehrsfläche 
aus eindeutig und schnell erkennen bzw. finden können. Dies 
gilt vor allem bei Nacht oder schlechter Sicht. Wir bitten alle 
Hauseigentümer, darauf zu achten, dass die Hausnummern gut 
sichtbar angebracht und von Bewuchs freigehalten wird.

Haben Sie etwas verloren?
Fundsachen online einsehen!

Wenn Sie etwas verloren haben, können Sie 
auf der Homepage der Verwaltungsgemein-
schaft Neuburg recherchieren, ob Ihr verlore-
ner Gegenstand in unserem Fundus zu finden 
ist. Sie gehen folgendermaßen vor:
- www.vg-neuburg.de
- Startseite
- Mit der Maus ins Rathaus
- Fundsachen online
- weiter

- Suche eingeben, bzw. betreffenden Button anklicken
- alle weiteren Fragen beantworten
Wenn Sie etwas gefunden haben, geben sie dies bitte in der 
Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a.d. Donau ab, unter der 
Angabe von Fundort und Datum.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Einwohnermelde-
amt der Verwaltungsgemeinschaft, Tel. 08431/671910 oder 
08431/671920.

Verunreinigungen mit Hundekot  
und Pferdeäpfeln
Aufgrund von Beschwerden von An– bzw. Einwohnern über 
Hundekot auf öffentlichen und privaten Plätzen appelliert die 
Gemeinde nun an die Vernunft der Hundehalter. Hundekot ist 
nicht nur als Tretmine für jedermann lästig, sondern enthält auch 
ein großes gesundheitliches Gefahrenpotential für Mensch und 
Tier. Zu bedenken ist auch, dass bei Erntevorgängen Hundekot 
in Wiesen und Feldern nicht nur großflächig auf Futtermittel, 
sondern auch auf unsere künftigen Nahrungsmittel verteilt wird! 
Deshalb nochmals der eindringliche Appell an die Hundehal-
ter: Machen Sie keine öffentlichen Plätze, Äcker und Wiesen im 
Interesse aller zum Hundeklo.
Das Gleiche gilt natürlich auch für Pferde und deren Besitzer 
und Reiter.

Beitragserhebung  
für Kanalherstellungsbeiträge
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Gemeinde Bergheim möchte Sie allgemein über das Ent-
stehen der Beitragsschuld für die gemeindlichen Kanalherstel-
lungsbeiträge informieren. Die einmalige Beitragsschuld ent-
steht, sobald das Grundstück an die Wasserversorgungs- bzw. 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden kann oder 
bereits ist. Ein erneuter Beitrag wird erhoben, wenn die Fläche 
des Grundstücks vergrößert wird (Zumessung) oder eine Ver-
änderung der Bebauung (Anbau eines Wintergartens, Ausbau 
des Dachgeschosses) bzw. der Nutzung des Grundstücks vor-
genommen wird. In diesen Fällen entsteht die Beitragsschuld 
mit dem Abschluss der Maßnahme. Sollte für Baumaßnahmen 
keine bauaufsichtliche Genehmigung vorliegen, sind die Bei-
tragsschuldner verpflichtet, diese Änderungen der Gemeinde 
Bergheim zeitnah anzuzeigen.
Ein entsprechendes Formular dazu finden Sie auf der gemeind-
lichen Internetseite unter „Mit der Maus ins Rathaus“ -> Formu-
lare -> Erklärung zum Ausbau eines Dachgeschosses.
Nachträglicher Ausbau des Dachgeschosses oder ähnliche 
bauliche Veränderungen
Da bei einem nachträglichen Ausbau des Dachgeschosses 
oftmals keine Baugenehmigung erforderlich ist, erhält die 
Gemeinde Bergheim in der Regel keine Kenntnis und kann die 
anfallenden Beiträge für die entstehenden Geschossflächen-
mehrungen nicht festsetzen.
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Die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 
- 32. BlmSchV) enthält in Abschnitt 3 die Betriebsregelung für 
57 unterschiedliche Geräte- und Hydraulikhämmer-, über Bau- 
und Reinigungsfahrzeuge, darunter Transportbetonmischer und 
Kehrmaschinen, bis hin zu Landschafts- und Gartengeräten, 
wie Kettensägen, Laubbläsern und Rasenmähern.
Eine Zusammenfassung aus der „Geräte- und Maschinen-
schutzverordnung - 32. BIMSchV“ des bayerischen Umweltmi-
nisteriums finden Sie unter folgender Internetadresse:
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_32/
BJNR347810002.html.
Betriebszeiten für Geräte:
An Werktagen zwischen 20.00 Uhr und 7.00 Uhr sowie ganz-
tägig an Sonn- und Feiertagen ist der Betrieb aller motoren-
betriebenen Gartengeräte sowie weiterer, vielfach verwende-
ter Geräte verboten. Zusätzliche Einschränkungen gibt es für 
Geräte ohne EG-Umweltzeichen (mehr als 88 dB): Ihr Betrieb 
ist nur an Werktagen von 09.00 Uhr - 13.00 Uhr und von 15.00 
Uhr - 17.00 Uhr zulässig.

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Betreutes Wohnen in Familien - 
Gastfamilien gesucht!

Im Betreuten Wohnen in Familien nehmen 
Gastfamilien einen Menschen mit Behinderung 
gegen Betreuungsgeld (650 Euro steuerfrei) bei 
sich zu Hause auf, um ihn im Alltag zu unter-
stützten. Zusätzlich werden die Kosten für 
Warmmiete und die Verpflegung erstattet. 
Begleitet und beraten werden die Familien und 
Klienten dabei durch eine sozialpädagogische 
Fachkraft unseres Verbandes.

Für Menschen mit Behinderung suchen wir deshalb freund-
liche Gastfamilien, die bereit sind, einen Menschen für län-
gere Zeit oder auf Dauer in ihrem Haushalt aufzunehmen.

Rückschnitt von Hecken und Bäumen
Die Gemeinde bittet alle Anlieger an Straßen, Gehwegen und 
Feldwegen, die Hecken und Bäume ausreichend zurückzu-
schneiden.

Sauberkeit der Straßen und Gehwege 
in der Gemeinde
Um die Sauberkeit der Straßen und Gehwege innerhalb der 
Gemeinde zu gewährleisten, ist der Grundstückseigentümer 
verpflichtet, die Gehwege und Straßen entlang seiner Grenzen 
zu reinigen. Dies betrifft nicht nur das Laub im Herbst und das 
Schnee räumen im Rahmen des Winterdienstes, sondern auch 
das regelmäßige Beseitigen von Schmutz (auch durch landwirt-
schaftliche Fahrzeuge), Unrat und Unkraut.
Die Gemeinde weist darauf hin, dass die entlang der Grund-
stücksgrenze verlaufenden Gehwege und Bordsteinkanten sau-
ber zu halten und das Unkraut zu entfernen ist.

Reinhaltung und Reinigung  
der öffentlichen Straßen
Im Gemeindegebiet kommt es vermehrt zur Missachtung der 
Pflichten zur Reinigung der öffentlichen Straßen und Gehwege. 
Wir verweisen auf § 5 der gemeindlichen Straßenreinigungsver-
ordnung:

§ 5 Reinigungsarbeiten
Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hin-
terlieger (…) die öffentlichen Straßen (…) zu reinigen.
Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und 
Radwege, die Radwege und die innerhalb der Reinigungsflä-
chen befindlichen Teile der Fahrbahnen (einschließlich der Park-
streifen) nach Bedarf
a) zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat 
zu entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmüllton-
nen für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontai-
nern möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von 
Unrat auf den Grünstreifen. Im Herbst sind die Reinigungsar-
beiten bei Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere bei 
feuchter Witterung – die Situation als verkehrsgefährdend einzu-
stufen ist, ebenfalls durchzuführen.
b) von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen 
Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Stra-
ßenkörper wächst.
c) insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die 
Abflussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, (…) liegen.
Wir appellieren daher an Sie die dringende Reinigung der 
Straßen- und Gehwegflächen durchzuführen.

Lärmbelästigung  
bei Haus- und Gartenarbeiten
Der Betrieb von motorbetriebenen Gartengeräten, insbeson-
dere von Laubbläsern und Rasenmähern führt wegen der damit 
verbundenen Geräuschentwicklung oft zu Nachbarschaftsstrei-
tigkeiten. Nehmen Sie bei Ihrer Gartenarbeit bitte Rücksicht auf 
ihre Mitbürger.
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Für die Garage und den Carport kann die Gemeinde den Satz 
zur Zulässigkeit von Nebengebäuden außerhalb der Baugren-
zen abändern.
Das Heraustreten von Teilen von Hauptgebäuden in den Bereich 
von drei Metern zu öffentlichen Flächen ist in überplanten 
Gebieten in Bergheim generell nicht vorgesehen. Der Vorgarten-
bereich soll frei bleiben. Die Gemeinde kann jedoch eine andere 
Vorgehensweise beschließen.
Der Bebauungsplan schreibt vor, dass bei der Gestaltung von 
Grünflächen keine Abdeckung mit Schotter, Kies, Splitt und 
Glas (Schottergärten) erfolgen darf. Die Eigentümer weisen dar-
auf hin, dass zwischen den Bepflanzungen bereits Kies einge-
bracht wurde, damit die gehbehinderte Mutter diese Zuwegun-
gen nutzen kann. Die Gemeinde könnte hier die Festsetzungen 
dahingehend präzisieren, dass Pflanzflächen nicht mit Schotter, 
Kies, Splitt, Glas etc. abgedeckt werden dürfen.
Die Bauherren planen die Außenfassade mit Aluminium-Plat-
ten zu gestalten. Dies ist momentan nicht vom Bebauungsplan 
abgedeckt. Der Gemeinderat muss daher über die Zulässigkeit 
dieser Fassadenform entscheiden.
Der Gemeinderat stimmt der Möglichkeit eine Ablösezahlung 
nach der gemeindlichen Kinderspielplatzsatzung zu. Eine Ver-
kleinerung des Spielplatzes auf 24 m² wird nicht zugestimmt.
Der Gemeinderat stimmt der Ausbuchtung der Baugrenze um 
das geplante Treppenhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 685/3, 
Gemarkung Bergheim aufgrund des vorliegenden Behinde-
rungsfalls eines Bewohners zu. Eine generelle Zustimmung zur 
Zulässigkeit von Hauptgebäuden außerhalb der Baugrenze wird 
nicht erteilt.
Der Gemeinderat lehnt die Errichtung von Nebengebäuden 
außerhalb der Baugrenzen ab.
Die Regelung zu den Schottergärten im Bebauungsplan soll 
unverändert bleiben.
Der Gemeinderat stimmt der Ergänzung des Bebauungsplans 
um Metallfassaden zu. Diese dürfen nicht in grellen und glän-
zenden Farben und nicht eine auffallend gemusterte Struktur 
aufweisen.

3. Wahl der Schöffen für die Periode 2024 - 2028: Beratung 
und Beschluss über die Vorschlagsliste

Die laufende Wahlperiode für die Schöffen endet am 31.12.2023 
Die Gemeinde wurde daher aufgefordert Vorschläge für die 
Wahl der Schöffen für die Wahlperiode 2024 – 2028 zu erbrin-
gen.
Schöffen sind als ehrenamtliche Richter am Amts- oder Lan-
desgericht in Strafsachen für Erwachsene tätig. Sie sollen ihre 
Erfahrungen in der Urteilsfindung miteinbringen. Sie werden von 
einem Wahlausschuss, bestehend aus einem Richter des Amts-
gerichts, dem Landrat oder einem Vertreter sowie sieben Ein-
wohnern aus dem Amtsgerichtsbezirk, gewählt.
Im Zeitraum vom 12.01.2023 bis zum 16.03.2023 konnten sich 
interessierte Bürger informieren und ihre Bewerbung bei der 
Verwaltung abgeben.
Es gingen drei Bewerbungen bei der Verwaltung ein. Die Bewer-
bungen wurden geprüft. Es bestehen keine Bedenken gegen die 
Bewerber.
Es haben sich beworben:
- Frau Isabella Beßle, Unterstall
- Herr Dieter Graf, Attenfeld
- Herr Alfred Kreller, Attenfeld
Der Gemeinderat beschließt Frau Isabella Beßle, Herrn Die-
ter Graf und Herrn Alfred Kreller in die Vorschlagsliste für die 
Schöffenwahl 2024 – 2028 aufzunehmen. Die Liste soll öffent-
lich bekannt gemacht werden.

Als Familie zählen neben der traditionell-klassischen Familie 
auch Alleinerziehende, Alleinstehende oder andere Familienfor-
men. Aber auch Geschwister dürfen als Gastfamilie fungieren 
und ihren Bruder oder Schwester gegen eine Betreuungspau-
schale sowie Miete und Kostgeld unterstützen.
Wir laden alle interessierten Gastfamilien aus der Region Ingol-
stadt, Eichstätt, Pfaffenhofen/ Ilm und Neuburg-Schrobenhau-
sen zu einem unverbindlichen Infoabend ein.

Infoabend für interessierte Gastfamilien
Wann? Donnerstag, 28.09.2023, 18 Uhr
Wo? Caritasverbandes Neuburg-Schrobenhausen e. V., Spital-
platz C193, 86633 Neuburg/ Donau, großer Gruppenraum im 2. 
Stock.
Bitte melden sie sich aus organisatorischen Gründen unter 
marion.richards@caritas-neuburg.de kurz an oder nehmen bei 
Fragen vorab gerne mit uns Kontakt auf:
Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen e.V.
Betreutes Wohnen in Familien
Ansprechpartner: Marion Richards
Tel.: 01577 - 2101675

Hospizverein Neuburg-
Schrobenhausen e. V. - 
Termine

Juni
MI 14.06.
15.00-
17.00

Lebenscafe Hospizbüro Neuburg 
Münchener Str. 15, 
Fürstgartencenter, 2. 
OG, Dachterrasse

SA 24.06.
Ganzer 
Tag

Selbsthilfegruppe:
Leben mit Krebs: Info-
stand und Vorträge

Bürgerhaus Ostend 
Neuburg

Mo 26.06.
17.00 Heilsame Geschichten/

Trauer
Ulrike Mommendey 
Caritaszentrum SOB, 
Bartengasse 6

Sitzung vom 24.04.2023
2. Bebauungsplan „Nördlich der Eichstätter Straße“: Bera-

tung und Beschluss über Anpassungen

Der durch den Gemeinderat beschlossene Bebauungsplanent-
wurf „Nördlich der Eichstätter Straße“ wurde den Eigentümern 
des Grundstücks FlNr. 685/3, Gemarkung Bergheim zur Durch-
sicht zugesandt. Die Verwaltung erhielt daraufhin einige Anmer-
kungen über die der Gemeinderat entscheiden muss.
Der Bebauungsplan verweist auf die gemeindliche Spielplatz-
satzung. Hier wird festgelegt, dass die Mindestgröße für einen 
Spielplatz 60 m² beträgt. Die Grundstückseigentümer planen 
einen Spielplatz mit 24 m², aufgrund der bereits versiegelten 
Flächen ist eine Vergrößerung auf die benötigte Fläche unwahr-
scheinlich.
Die Gemeinde könnte nun im Bebauungsplan eine anderslau-
tende Regelung festlegen oder eine Ablöse in Aussicht stellen.
Der Bebauungsplan weist zu den Straßenflächen eine Bau-
grenze mit drei Metern Abstand zur Grundstücksgrenze auf. 
Nebengebäude sind außerhalb der Baugrenzen nicht zuge-
lassen. Auf dem Grundstück befinden sich bereits ein Carport 
sowie eine Garage, die diese Voraussetzungen nicht erfüllt. 
Ebenfalls soll im Zuge des geplanten Bauvorhabens das Trep-
penhaus des Hauptgebäudes bis auf 1,80 m an die Grund-
stücksgrenze heranrücken.

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.
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Grundschule Bergheim
Das „Gesunde Frühstück“

Am Freitag, 5. Mai 2023, fand in der 
Grundschule Bergheim zum Thema 
„Gesunde Ernährung“ ein großes Früh-
stück statt. Die SchülerInnen der Klas-

sen 1- 4 konnten die 3. Schulstunde kaum erwarten – und sie 
wurden nicht enttäuscht.
Fleißige Mitglieder des Elternbeirates und weitere Mütter hatten 
keine Mühen gescheut und ein großes Buffet mit verschiede-
nen Köstlichkeiten aufgebaut. Das gesunde Frühstück bestand 
vor allem aus frischem Obst, Gemüse, belegten Broten sowie 
Smoothies und Fruchtsäften. Alle Kinder aßen gemeinsam an 
den Tischen, die in der Aula aufgebaut waren. Sie waren begeis-
tert von der Vielfalt. Dank besonders fantasievoll angerichteter 
Gemüsegesichter oder Gurken-Krokodile machte die gesunde 
Ernährung gleich noch mehr Spaß.
Es hat sich wieder einmal gezeigt:
Gesundes Essen kann bunt und lecker sein!

Fotos: L. Eder, GS Bergheim

Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Wirtschaftsschule
Quereinsteiger:innen von RS/MS/Gymnasium 
aufgepasst: Anmeldung immer noch möglich!
Dein Weg in eine gesicherte berufliche Zukunft!
Du hast Lust auf individuellen und praxisnahen Unterricht?
Dir ist Teamgeist und Menschlichkeit wichtig?
Dann bist du bei uns genau richtig! Wir bereiten dich perfekt auf 
die Arbeitswelt vor und begleiten dich zu deinem Erfolg, auch 
ganztags.
Auch ab der 6. Klasse! Informiere dich jetzt unter:
Staatliche Wirtschaftsschule Neuburg T.: 08431 6745-0
Pestalozzistraße 2 www.ws-neuburg.de
86633 Neuburg a. d. Donau verwaltung@ws-neuburg.de
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Besondere Tage

besonders ehren.

Ihre Geburtstags-Anzeige.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de
Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0

Wer hilft, muss nicht den Helden spielen: 
www.aktion-tu-was.de

Zivilcourage ist nie 
zu viel Courage!

www.polizei-beratung.de
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Wir möchten uns and dieser Stelle außerdem noch recht herz-
lich bei der Firma Gensberger und allen Bürgerinnen und Bür-
gern für die großzügigen Spenden bedanken.
Die Jugendwarte gratulieren den Jugendlichen zu der hervor-
ragenden Leistung und freuen sich auch in Zukunft diese für 
unseren wichtigen Dienst zu begeistern.

 Foto: Sophia Eder

Interesse an der Jugendfeuerwehr?
Du interessierst dich für Technik, Teamwork und wolltest schon 
immer mal wissen, was bei der Feuerwehr so abgeht? Dann 
komm doch einfach zu unserer nächsten Jugendfeuerwehr-
übung. Zusammen mit vielen anderen Jugendlichen kannst du 
jede Menge interessantes Wissen über alle feuerwehrtechni-
schen Aufgaben ansammeln und dich praktisch austoben.
Wir treffen uns nächstes Mal am Mittwoch, den 31.05.2023 um 
18 Uhr. Alle Jugendlichen aus dem Gemeindebereich ab min-
destens 12 Jahren sind herzlich eingeladen.
Treffpunkte sind in Unterstall an der Alten Schule und in Berg-
heim am Feuerwehrhaus (Riedweg 12). Aus Attenfeld würden 
wir dich bitten, selbstständig nach Unterstall zu kommen.
Wir freuen uns schon, dich dort begrüßen zu können.
PS: Solltest du keine Zeit, aber trotzdem Interesse an der 
Jugendfeuerwehr oder sonstige Fragen haben, dann melde 
dich doch bitte bei uns. Johannes Plach (Jugendwart) Tel.: 0173 
7839257. Am besten einfach kurz eine WhatsApp schreiben.

Einweihung des neuen Feuerwehrhauses
Die FFW Bergheim möchte sich ganz herzlich bei allen Helfern, 
dem Pfarrer, dem Bürgermeister, den Gemeinderäten, der Ins-
pektion, Bürgerinnen und Bürgern und allen anderen Anwesen-
den für die gelungene Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses 
bedanken.

 Fotos: Herr Glasel

Veranstaltungen
Vereine Bergheim
Juni 2023
08.06.2023 13.00 Uhr, SpVgg Joshofen BE e.V., Dorfmeister-

schaften, Stockschützen, Stockerhalle, Joshofen
08.06.2023 Pfarrgemeinde BE, Fronleichnamsprozession
24.06.2023 09.00 Uhr, SpVgg Jugendförderkreis Altpapier-

sammlung Bergheim, Joshofen, Unterstall, Atten-
feld

Vereine Unterstall
Juni 2023
08.06.2023 Pfarrgemeinde Fronleichnamsprozession
08.06.2023 13.00 Uhr, Sportverein Dorfmeisterschaften der 

Stockschützen
17.06.2023 14.00 Uhr, Gartenbauverein, Sommerfest
24.06.2023 Sportverein, Altpapiersammlung

Stimmen Ihre Vereinsdaten noch?
Wir bitten die Vereine um regelmäßige Kontrolle ihrer Ver-
einsdaten auf der Internetseite der Gemeinde Bergheim.
www.gemeinde-bergheim.de/Vereine
Bitte informieren Sie uns, wenn sich Änderungen erge-
ben.

FFW Bergheim
Abnahme der Jugendflamme - 
 

 Foto: Stephanie Speth

Am Samstag, den 06.05.2023 hat unsere Jugendfeuerwehr im 
Rahmen der Einweihungsfeier des neuen Feuerwehrhauses 
in Bergheim mit großem Erfolg die Jugendflamme der Stufe 1 
abgelegt. Dabei durften sich 15 unserer Jugendlichen in drei 
verschiedenen Disziplinen beweisen. Zunächst mussten sie 
einen Notruf absetzen, wobei gleichzeitig die Handhabung von 
Handfunkgeräten geübt wurde. Anschließend standen verschie-
dene Knoten auf dem Programm, sowie die richtige Einteilung 
verschiedener Leinenarten in der Feuerwehr. Bei der letzten 
Station wurden weitere feuerwehrtechnische Aufgaben gezeigt, 
wie das Aus- und Einrollen von Schläuchen, Leinenzielwerfen 
und die Zuteilung verschiedener Strahlrohrgrößen. Bereits im 
Vorfeld beteiligten sich die Jugendlichen an der Ramadama 
Aktion in der Gemeinde, wodurch bereits ein Teil des Abzei-
chens erfüllt werden konnte. Nach ca. einer Stunde durften wir 
allen die Abzeichen überreichen.
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Sport begeistern können“ so der Betreuer Hanno Lurtz. Es war 
ein gelungener Abend, bei dem hervorragende Ergebnisse aller 
Vereine erzielt wurden.
Nur eine Woche später, am 28.04.23 durfte die SPVGG Jos-
hofen-Bergheim erneut der Austragungsort einer Meisterschaft 
sein. Diesmal wurde die Bezirksmeisterschaft in der Katego-
rie U14 Mannschaft geschossen. Unter drei teilnehmenden 
Teams konnte sich die Mannschaft der SpVgg durchsetzen und 
erreichte den 1. Platz. Somit qualifizierte sich die Mannschaft, 
bestehend aus Jakob Lurtz, Kilian Lurtz, Maximilian Feiner, 
sowie Johanna Feiner, für die Bayerische Meisterschaft, die in 
Plattling ausgetragen wird.

Gartenbauverein Unterstall-Attenfeld

Der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege 
Unterstall/Attenfeld e.V. lädt ein:

E I N L A D U N G
zum Spiele- und Sommerfest

für Alle
im Schulgarten der alten Schule 

in Unterstall

am Samstag, den 17.06.2023
von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr

mit vielen Spielen für Kinder und Erwachsene
Alle Gemeindebürger/innen sind dazu herzlichst eingeladen.

Für das leibliche Wohl sorgt der Gartenbauverein mit
Kaffee und Kuchen,

Steaksemmeln, Gartlerfleck und Getränken

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

SpVgg Joshofen Bergheim
Jungstockschützen starten durch

Am 21. April 2023 fand die Kreismeisterschaft vom Kreis 305 in 
der Stockschützenhalle in Joshofen statt.
Die Jugend der SpVgg Joshofen Bergheim, die von Franz 
Fetsch und Hanno Lurtz seit November 2022 betreut wird, 
entwickelten sich innerhalb 6 Monaten sehr stark und konnten 
somit mit allen 7 Spielern in der Altersklasse U 14 bei der Kreis-
meisterschaft im Zielschießen teilnehmen. Insgesamt nahmen 
bei diesem Wettbewerb 25 Kinder und Jugendliche in der Alters-
gruppe U19, U16 und U14 des SV Irsching, der TG Königsmoos 
und der SpVgg teil. In der Kategorie U14 weiblich freute sich 
Johanna Feiner, von der SpVgg über den ersten Platz mit einer 
Gesamtpunktzahl von 127. Zweite wurde Sophia Streichert 
ebenfalls von der SpVgg. In der Kategorie U14 männlich durfte 
Kilian Lurtz von der SpVgg mit insgesamt 166 Punkten den 1. 
Platz feiern.

Erste Reihe von links: Johanna Feiner; Xaver Lurtz, Sophia 
Streichert, Marco Szpilmann. Zweite Reihe von links: Jakob 
Lurtz, Kilian Lurtz, Maximilian Feiner. Betreuer von links: Hanno 
Lurtz und Franz Fetsch Foto: Albert Zeller

Bei der SpVgg erreichten Maximilian Feiner den 5. Platz, Jakob 
Lurtz Platz 8, Marco Szpilman den 9. Platz und den 14.Platz 
erreichte der jüngste Teilnehmer des Wettbewerbs, Xaver Lurtz 
(7Jahre).
Die Betreuer Franz Fetsch und Hanno Lurtz der Stockschützen-
jugend freuten sich sehr über die herausragenden Leistungen 
aller ihrer Spieler. „Dieser Sport ist für die Kinder ab ca. 8 Jah-
ren eine tolle Sache. Hier wird nicht nur Konzentration gefor-
dert, sondern auch die Hand-Fuß-Koordination. Ebenso werden 
Taktiken für verschiedene Situationen geschult. Wir würden uns 
freuen, wenn wir weiteren Zuwachs in unserem Training, das 
jeden Mittwoch zwischen 16:30-18:00 Uhr stattfindet, für diesen 

Impressum

Mitteilungsblatt 
Gemeinde Bergheim
Erscheinungsweise: 
monatlich jeweils freitags zum Monatsende
Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes

Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Erste Bürgermeister der Gemeinde Bergheim, Tobias Gensberger, Tilly-

Park 1a, 86633 Neuburg a.d.Donau oder die jeweilige Vertretung im Amt.
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.

Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von 0,40 EUR zzgl. 
Versandkostenanteil.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die zzt. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz 
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242 

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...



Nr. 5/2023 KW 21 12 Bergheim

Im Kundenauftrag bieten wir in den  
Gemarkungen Unterstall (1,48 ha) und  
Joshofen (0,86 ha)

landwirtschaftliche  
Grundstücke zum Kauf an.

Das Bieterverfahren endet jeweils am 
30.06.2023. Details auf Anfrage.  
VR Bank Neuburg-Rain eG, Tel.: 08431 504-806

D-86673 Bergheim  
Dorfstraße 11 / Attenfeld
Tel.:  49 (0) 8431 / 39 14 937
Fax:  49 (0) 8431 / 39 14 938
Mobil:  49 (0) 162 / 10 60 689
E-Mail: dieter.graf@dg-immobilien.net

Dieter Graf
Immobilienmakler

Suche im Gemeindegebiet Bergheim eine 
Halle zum Unterstellen, evtl. sogar zum Kauf. 

Bitte Kontaktaufnahme unter der  
Telefonnummer: 0171/3816530

�� Rollladenkästen ��� Fenster
�� Rollläden in Holz, Holz-Alu, Kunststoff und Alu
�� Jalousien ��� Fenster- und Schiebeläden
�� Sonnenschutz ��� Haustüren
�� Markisen ��� Zimmertüren
�� Garagentore ��� Wintergärten
�� Fliegengitter ��� Kundendienst

GmbH

Neubau – Umbau – Sanierung

ROLLADEN – SCHREINEREI

700 m2 AUSSTELLUNG

IHR PARTNER ZUM BAU
Ingolstadt-Irgertsheim · Erchanstraße 22
Tel. (0 84 24) 89 19-0 · info@funk-in.de · www.funk-in.de

FUNK
komplett
perfekt

Küchenträume auf 800 qm
Planung,

Herstellung

und Montage

aus einer

Hand!

86701 Rohrenfels • Schloßstraße 2 • Tel. 0 84 31 - 67 18 88 • www.kempfle-kuechenhaus.de

Rain am Lech
Neuburger Str. 22
Tel. 09090-95980
rain@opel-boettcher.de

Neuburg an der Donau
Am Südpark 14
Tel. 08431-537120
neuburg@opel-boettcher.de
www.opel-boettcher.de

Haushaltsauflösungen
Ich räume seit Jahren Werkstätten, Häuser,

Garagen, etc. Bei Interesse erstelle ich gerne
ein unverbindliches Kostenangebot.

Hilfe bei Verkauf von Wertgegenständen.
Enzler Werner, Weißenhorn

Telefon 0179/1055953

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonline
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Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


